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Betreff 

Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen für die allgemein bildenden 
Schulen in kommunaler Trägerschaft der Landeshauptstadt Schwerin 
(Schuleinzugsbereichssatzung) 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung beschließt die „Satzung über die Festlegung von 
Schuleinzugsbereichen für die allgemein bildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft der 
Landeshauptstadt Schwerin (Schuleinzugsbereichssatzung)“. 
 

 

Begründung 

1. Sachverhalt / Problem  

  
Die Notwendigkeit für die Beschlussfassung der Satzung über die Festlegung von 
Schuleinzugsbereichen für die allgemein bildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft der 
Landeshauptstadt Schwerin resultiert aus dem Bestreben der Landesregierung eine 
Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich des § 113 
„Schülerbeförderung“ vom 25. September 2013 (Drucksache 6/2233) mit Geltungscharakter 
nunmehr auch für die kreisfreien Städte herbeizuführen. § 113 SchulG M-V bildet die 
Rechtsgrundlage für die Übernahme der Trägerschaft der Beförderungspflicht bzw. der 
Erstattungspflicht der Aufwendungen für Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrem 
Wohnsitz. 
 
Das aktuelle Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschränkt die 
Erstattungen für die Aufwendungen für die Schülerinnen und Schüler in der 
Schülerbeförderung derzeit im Wesentlichen vor allem auf die Landkreise. Für Schülerinnen 
und Schüler aus den kreisfreien Städten ist keine Erstattung vorgesehen, mit Ausnahme der 
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in § 113 Absatz 4 SchulG M-V aufgelisteten Fälle, wie etwa von Schülerinnen und Schülern 
mit dauernder oder vorübergehender Behinderung. 
 
Diese Ungleichbehandlung zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten im Land 
Mecklenburg-Vorpommern soll mit dem eingebrachten Gesetzesentwurf aufgehoben 
werden. 
 
Diese beabsichtigte Gesetzesänderung des § 113 SchulG M-V setzt in Analogie zu den 
Landkreisen den Erlass einer Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen für 
die allgemein bildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft der Landeshauptstadt 
Schwerin gemäß § 46 Absatz 2 SchulG M-V voraus. Dies ist zwingend Grundlage, um die 
Entfernung zwischen dem Wohnort des Schülers/der Schülerin und der örtliche zuständigen 
Schule zu ermitteln. Die Satzung unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt durch das 
Staatliche Schulamt Schwerin. 
 
Mit der Zielstellung der Schaffung einer Grundlage zur Regelung der Schülerbeförderung 
sowie der Aufrechterhaltung der bestehenden und umfänglich bewährten Schulwahlfreiheit 
der Landeshauptstadt Schwerin werden in der vorliegenden Satzung alle artkonformen 
Schulen gleichermaßen zur örtlich zuständigen Schule erklärt. 
 
Damit bleibt die Möglichkeit  der frei wählbaren Schulstandorte im Bereich der kommunal 
getragenen Schulen der Bevölkerung der Landeshauptstadt Schwerin weiterhin 
erhalten(Aufrechterhaltung der elterlichen Schulwahlfreiheit innerhalb aller Schulformen). 
 
Sofern die Stadtvertretung die vorgelegte Schuleinzugsbereichssatzung beschließt, wird in 
einer zweiten Satzung die Schülerbeförderung und die Voraussetzungen für die Erstattung 
notwendiger Aufwendungen geregelt werden. 

 
 
2. Notwendigkeit  
 
Wie unter 1. dargestellt.  
 
 
3. Alternativen  
 
keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  

Aufrechterhaltung der elterlichen Schulwahlfreiheit innerhalb aller Schulformen der 
allgemein bildenden Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
 
-------  
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Der vorgeschlagene Beschluss ist haushaltsrelevant 
 

 ja (bitte Unterabschnitt a) bis f) ausfüllen) 
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 nein 
 
a) Handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe: ja/nein 
 
b) Ist der Beschlussgegenstand aus anderen Gründen von übergeordnetem Stadtinteresse 
und rechtfertigt zusätzliche Ausgaben: 
 
c) Welche Deckung durch Einsparung in anderen Haushaltsbereichen / Produkten wird 
angeboten: 
 
d) Bei investiven Maßnahmen bzw. Vergabe von Leistungen (z. B. Mieten): 
 

Nachweis der Unabweisbarkeit – zum Beispiel technische Gutachten mit baulichen 
Alternativmaßnahmen sowie Vorlage von Kaufangeboten bei geplanter Aufgabe von als 
Aktiva geführten Gebäuden und Anlagen: 
 
Betrachtung auch künftiger Nutzungen bei veränderten Bedarfssituationen 
(Schulneubauten) sowie Vorlage der Bedarfsberechnungen: 
 
Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für das Vermögen der Stadt 
(Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Sinne des § 9 GemHVO-Doppik): 
 
Grundsätzliche Darstellung von alternativen Angeboten und 
Ausschreibungsergebnissen: 
 

e) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Sanierung des aktuellen 
Haushaltes 
(inklusive konkreter Nachweis ergebnis- oder liquiditätsverbessernder Maßnahmen und 
Beiträge für Senkung von Kosten, z. B. Betriebskosten mit Berechnungen sowie 
entsprechende Alternativbetrachtungen): 
 
f) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Sanierung künftiger Haushalte 
   (siehe Klammerbezug Punkt e): 
 
 

 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt:  
-------- 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: 
----------- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 
 

 nein 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf der „Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen für die 
allgemein bildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft der Landeshauptstadt Schwerin 
 
 
 

 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
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